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üorgcnommen werben. ®ag Slmt behält fid) eine
eüentuelle Plachptüfung bet Plleßapparate auf 9te<hnung
be» Seftpet» bor.

Slrt. 10. 1. ®er Sunbegrat tarnt ein ißrüfamt fch ließen,
beziehuitggweife bie SewiHigung zur amtlichen Prüfung
mtgietjen, wenn bie Slugfüljrung ber Prüfungen unb ber
Kontrolle burd) ben Sejt|er erfd)wert wirb, ober wenn
fid) berfdbe Uuregelmäßigfeiten jufc^utbcn tommen [äfft.

2._@benfo fann ein Prüfamt nad) Slnljörurtg bet
Seteiligten gefchloffen werben, wenn bie $at)I bec amt»
liefen Prüfungen nnter 100 pro 3at)r Ijerabfinft.

3. ©ine dntfdjäbigunggforberung tann in feinem
Salle gettenb gemacht werben.

Slrt. 11. SOlit tßejug auf bie Prüfbeamten gelten
fotgertbe Sefiimmungen :

1. 3n Prüfämtern bon SBaffetüerforgungen, weldje
tjauptfädilict) nur an ißr Piep angefd)toffene SBaffer»
neffer pr amtlichen Prüfung bringen, fann bag Slmt,
auf Slntrag, einen Searoten beg betreffenben SSerfeg

iir bie öorfchriftgmäßige Slugführung ber amtlichen
Prüfungen in Pflicht nehmen. ®ag Stmt fann nötigen®
aftg biefe Seamien einer Prüfung unterziehen ober

ihre gulaffung bon ber Slbfolbierung etneg ©infährungg®
fttrfeg abhängig machen.

®ag Slmt fann einem folgen Beamten bei wieber»
pofter ®ienftpffichtberlepung, • ober wenn er fid) afg
unfähig erweift, bie amtlichen gunftionen entziehen.

®ie prüfgebülfren fallen bem SBerfe zu; bagegen
haben bie Inhaber ber Prüfämter alg Beitrag an bie
Soften ber born Slmt augguiibenben gunftionen 20%
3er in Slrt. 23 feftgefepten Oebühren für afXe amtlich
geprüften SBaffermeffer abzuliefern.

2. Sn Prüfämtern, welche nicht für ben eigenen Se»
Darf prüfen, finb folgenbe Sllternatiben zuläßig :

a) @g fann berfahren werben wie fub 1, mit bent
llnterfchiebe, bah ber bom prüfamtinßaber an bag Stmt
abzuliefernbe Setrag 50% ber in Strt. 23 feftgefepten
Gebühren beträgt.

b) ®ie amtlichen gunftionen werben auggeübt burd)
einen Seamten beg Slmteg für PJlaß itnb @emid)t. SBo

bie prüfarbeiten ben Seamten nicht boü befdjäftigen
ober eg burd) befonbere Serl)ältniffe tunlich erfdjeint,
fann bag ginanzbepartement einen fpezieften Seamten
bezeichnen.unb feine ©ntfehäbigung feftfepen. ®ie prüf»
gebühren gemäß Strt. 23 fallen bem Stmte ju. Srgenb®
welche ©ntfäjäbigung an ben prüfamtginhaber finbet
nicht ftatt. galig ber Seamte nicht am Drte beg Prüf»
amteg wohnt, fommen zu biefen ®ebüf)ren aUfäDige
Pleifefoften unb ®age§entfchäbigungen, gemäß ber Ser»
orbnung über bie taggelber unb Pfeifeentfchäbigungen
ber eibgenöffifchen Seamten unb Singefteilten.

Slrt. 12. ®er Stempel ber Prüfämter befteßt au»
bem eibgenöffifchen Kreuz mit ber Plummer beg' prüf»
amteg. Sei Slnwenbitng bon Plomben erhält bie eine Seite
ber Plombe ben amtlichen Stempel, bie anbere Seite
bie Sahregzahl.

Sei Prüfungen bon Serbraud)ëtneffern burch bag
Stmt finbet ber Stempel III. Orbnung Slnwenbung
(eibgenöffifdjeg Kreuz in bierftrahligem Stern).

(Schluß folgt.)

IkrtdieMKS.
t .Kattfonsbamucificr Sohanttcé ©hriftoph Saljn=

mater in Schaffhaufen ftarb am 17. Piooember int
hohen Sllter oon 85 fahren, nadjbem er einen fpirn»
jdjiag erlitten. PMhrenb langen Sohren ftanb ber Ser»
;tor6ene als Kantonlbaumeifter im ®ienfte beg Kantons.
Bor etlichen Sahren trat er altershalber freiwillig aus

feinem Stmt, uni ungeftört ben wohloerbienten Sebent
abettb zu genießen.

f Simmermciftcv ©ottlieb oon gelten in Plicöcw

©itègen (Solothxtrn) ftarb am 20. Piooember im 211t?''

oon 42 Sahren an ber ©rippe.

f Shmncrmcifter Slitguft Oftevmalber itt ßadKp
(St. ©allen) ftarb am 20. Piooember im PJlilitärbienu

an ber ©rippe.

f Sd)vcincvmciftcr Kart SporIi @rabli in
Ijaufen ftarb am 19. Piooember im Silier oon 41 Sah"?"
an ber ©rippe.

f Simmermcifter Sofiamt Sdjrag tu fmttiml ($up
ftarb ant 18. Piooember im Silter oon 53 Sah"?" naa]

langer Kvanf'heit.

f Sdjloffermeifter Dtio Ulrich SBoglcr »Sritt o*

Sraucufclb ftarb am 20. Plön, im Silier oon 46 Saf)^'
an ben folgen eineê Unfalles.

f PJlalcrmciftcr ^anö ®ettuu)ler » .vntg in Söfft
ftarb am 10. Piooember im Sllter oon 55 Sahreu an

ber ©rippe.
Y ©tpfcrntetflcv Sen in SBitterèmil (Solothuru)

ftarb im befielt PRannesalter an ber ©rippe.

f ®acl)bccfcrmc!fter fmn§ Plup in ©ljur ftarb am

18. Piooember im Sllter oon 26 Sohren tnt PHilitärbienft
an ber ©rippe.

PJJuftermeffc 1919. (PJlitget.) ®ie Slttmelbuttgen für
bie Schweizer PJluftermeffe 1919 laufen zahlreich etm

Sn allen Subuftrie» unb ©ewerbef'reifen werben Som

bereitungen für bie ïommenbe Srieben§wirtfd)aft getroffem
Slu§ biefent ©runbe ift auch ^a§ Sutereffe für bte näd)w
PJluftermeffe fehr lebhaft. Pöir möchten an biefer Stell?

biejettigett Sntereffenten, welche an ber Pfieffe teilnehmt"
wollen, fief) aber noch nicht angemelbet haben, bittet'/
bag fofort zu tun. PBie bereits früher erwähnt würbe*

laufen zu fpät eintreffenbe Slnntelbungen infolge ber

großen Seteiligimg unb ber heute noch beftehenben Saw
fdjwievigfetten ©efahr, nicht mehr berüdfid)tigt zu werbem

.Kunftgcwerbentufcum ber Stabt Sürid). Sott PJlitt"

mod) ben 27. Plön, an ift bie Slugftellung ber „Sa§I^-
PJlünfterphotographien" unb ber Pöettberoerb*'
.arbeiten be§ pkei§au§fd)reiben§ zur ©rlangung
©nttoürfen zu einem Slrbeiterwohnhaus zugängWl
®a§ großangelegte plrachtwert ber Sagler PJlüttfler)
Photographien ift gegenwärtig im ©rfchehten begriffe"-
ber Qürchev tßrioatbozent ®r. PI. ©fcher hat eine @uu

leitung zu ihm gefchrieben ; bag Zjauptoerbienft um
mit Ünterftüijung ber Sagler Sel'tion ber fchweizertfw?"
^eimatfehuhuereinigung zuftanbe gefommene PBerf %
®r. Suteâ ©oulin in Safel. ®ie prächtigen Slufnahm^'
ftammen aug beut Sltelier bes Sagler photograph?'
Sernharb SBolf.

®er 21rbeiterwohnhaug»PBettbewerb würbe oon ow

Sentralfommiffion ber ©ewerbemufeen Qüricf) unb 2Biu%
thur erlaffen. ®ie Slugftetlung, bie big zum 5. S"""^
1919 bauert, ift bei freiem ©intritt täglich uon 10

4 Uhr ununterbrochen geöffnet.

Slufljcbung Der Sd)wcijerifd)en Xrculjanbftelle- ^fchweizerifche Sollgwirtf^aftsbepartement teilt mit:
Schmeizerifche Streuhanbfteüe (S. T. S.), bie j in
rung ber int testen 2öirtf^aft§ab!ommen mit ®eutf 1

tanb oereinbarten ©ruttbfähe mit ber Kontrolle ü»

ben ©xport ber aug ober über ®etttfd)lanb in bie

eingeführten ober mit |)ilfe beutfdien PJlaterial§ h?"9,
fteltten PBaren nach ben ©ntenteftaaten betraut wor

^

war, wirb nunmehr in Siquibation treten. ®?"'j
lanb hatte, feinerjeit bie ©rrichtung ber S T. S. oeriaUB,^

um zu oerhiubern, baß SBarett ber genannten Slïb
alg Kriegsmaterial Serwettbttng ftnben föntten, naa)

©ntente auggeführt werben. PJlit ber ©inftellung

Jlluftr. schweiz. Haudw. -Zeitung („Meisterblatt") Nr, ^

vorgenommen werden. Das Amt behält sich eine
eventuelle Nachprüfung der Meßapparate auf Rechnung
des Besitzers vor.

Art. 10.1. Der Bundesrat kann ein Prüfamt schließen,
beziehungsweise die Bewilligung zur amtlichen Prüfung
entziehen, wenn die Ausführung der Prüfungen und der
Kontrolle durch den Besitzer erschwert wird, oder wenn
sich derselbe Unregelmäßigkeiten zuschulden kommen läßt.

2. Ebenso kann ein Prüfamt nach Anhörung der
Beteiligten geschlossen werden, wenn die Zahl der amt-
üchen Prüfungen unter 100 pro Jahr herabsinkt.

3. Eine Entschädigungsforderung kann in keinem
Falle geltend gemacht werden.

Art. 11. Mit Bezug auf die Prüfbeamten gelten
folgende Bestimmungen:

1. In Prüfämtern von Wasserversorgungen, welche
hauptsächlich nur an ihr Netz angeschlossene Wasser-
nesser zur amtlichen Prüfung bringen, kann das Amt,
auf Antrag, einen Beamten des betreffenden Werkes
ür die vorschriftsmäßige Ausführung der amtlichen
Prüfungen in Pflicht nehmen. Das Amt kann nötigen-
alls diese Beamten einer Prüfung unterziehen oder

ihre Zulassung von der Absolvierung eines Einführungs-
kurses abhängig machen.

Das Amt kann einem solchen Beamten bei wieder-
hotter Dienstpflichtverletzung, oder wenn er sich als
unfähig erweist, die amtlichen Funktionen entziehen.

Die Prüfgebühren fallen dem Werke zu; dagegen
haben die Inhaber der Prüfämter als Beitrag an die
Kosten der vom Amt auszuübenden Funktionen 20°/o
der in Art. 23 festgesetzten Gebühren für alle amtlich
geprüften Wassermesser abzuliefern.

2. In Prüfämtern, welche nicht für den eigenen Be-
oarf prüfen, sind folgende Alternativen zuläßig:

a) Es kann verfahren werden wie sub 1, mit dem
Unterschiede, daß der vom Prüfamtinhaber an das Amt
abzuliefernde Betrag 50°/o der in Art. 23 festgesetzten
Gebühren beträgt.

b) Die amtlichen Funktionen werden ausgeübt durch
einen Beamten des Amtes für Maß und Gewicht. Wo
die Prüfarbeiten den Beamten nicht voll beschäftigen
oder es durch besondere Verhältnisse tnnlich erscheint,
kann das Finanzdepartement einen speziellen Beamten
bezeichnen und seine Entschädigung festsetzen. Die Prüf-
gebühren gemäß Art. 23 fallen dem Amte zu. Irgend-
welche Entschädigung an den Prüfamtsinhaber findet
nicht statt. Falls der Beamte nicht am Orte des Prüf-
amtes wohnt, kommen zu diesen Gebühren allfällige
Reisekosten und Tagesentfchädigungen, gemäß der Ver-
ordnung über die Taggelder und Reiseentschädigungen
der eidgenössischen Beamten und Angestellten.

Art. 12. Der Stempel der Prüfämter besteht aus
dem eidgenössischen Kreuz mit der Nummer des Prüf-
amtes. Bei Anwendung von Plomben erhält die eine Seite
der Plombe den amtlichen Stempel, die andere Seite
die Jahreszahl.

Bei Prüfungen von Verbrauchsmessern durch das
Amt findet der Stempel III. Ordnung Anwendung
eidgenössisches Kreuz in vierstrahligcm Stern).

(Schluß folgt.)

si Kantonsbaumeister Johannes Christoph Bahn-
maier in Schasihausen starb am 17. November in:
hohen Alter von 85 Jahren, nachdem er einen Hirn-
schlag erlitten. Während langen Jahren stand der Ver-
-torbene als Kantonsbaumeister im Dienste des Kantons.
Vor etlichen Jahren trat er altershalber freiwillig aus

seinem Amt, um ungestört den wohlverdienten Lebens-

abend zu genießen.
si Zimmermeister Gottlieb van Fetten in Nieder-

Gösgen (Solothurn) starb am 20. November im Alter

von 42 Jahren an der Grippe.
si Zimmermeister August Osterwalder in Lachen

(St. Gallen) starb am 20. November im Militärdienn
an der Grippe.

si Schreinermeister Karl Spörli-Gräbli in Neu-

Hausen starb am 19. November im Alter von 41 Jahren
an der Grippe.

si Zimmermeister Johann Schräg in Huttwil (Hubs
starb am 18. November im Alter von 53 Jahren nacb

langer Krankheit.
si Schlossermeister Otto Ulrich Vogler-Britt m

Frauenfeld starb am 20. Nov. in: Alter von 46 Jahren
an den Folgen eines Unfalles.

si Malermeister Hans Dettwyler-Hug in Base^

starb am 10. November in: Alter von 55 Jahren an

der Grippe.
si Gipsermeister Leu in Wittcrswil (Solothurn>

starb in: besten Mannesalter an der Grippe.
si Dachdeckermeister Hans Nut; in Chur starb am

18. November in: Alter von 26 Jahren im Militärdienst
an der Grippe.

Mustermesse 1919. (Mitget.) Die Anmeldungen für
die Schweizer Mustermesse 1919 laufen zahlreich e:n

In allen Industrie- und Gewerbekreisen werden Vor-
bereitungen für die kommende Friedenswirtschaft getroffen-
Aus diesen: Grunde ist auch das Interesse für die nächste

Mustermesse sehr lebhaft. Wir möchten an dieser Stelle

diejenigen Interessenten, welche an der Messe teilnehmen

wollen, sich aber noch nicht angemeldet haben, bitten,

das sofort zu tun. Wie bereits früher erwähnt wurde,

laufen zu spät eintreffende Anmeldungen infolge dm

großen Beteiligung und der heute noch bestehenden Ban-
schwierigkeiten Gefahr, nicht mehr berücksichtigt zu werden.

Kunstgewerbemuseum der Stadt Zürich. Von AM
woch den 27. Nov. an ist die Ausstellung der „Basle:
Münsterphotographien" und der Wettbewerbs-
arbeiten des Preisausschreibens zur Erlangung von

Entwürfen zu einem Arbeiterwohnhaus zugänglich-

Das großangelegte Prachtwerk der Basler Münster
photographie:: ist gegenwärtig in: Erscheinen begriffen-
der Zürcher Privatdozent Dr. R. Escher hat eine EM-

leitung zu ihn: geschrieben; das Hauptverdienst um dm-'

mit Unterstützung der Basler Sektion der schweizerische"

Heimatfchutzvereinigung zustande gekommene Werk h"

Dr. Jules Coulin in Basel. Die prächtigen Aufnahme"
stammen aus den: Atelier des Basler Photographe'
Bernhard Wolf.

Der Arbeiterwohnhaus-Wettbewerb wurde von dm

Zentralkommission der Gewerbemuseen Zürich und WinnP
thur erlassen. Die Ausstellung, die bis zun: 5.

1919 dauert, ist bei freiem Eintritt täglich von kl)

4 Uhr ununterbrochen geöffnet.

Aufhebung der Schweizerischen Treuhandstelle.
schweizerische Volkswirtschaftsdepartement teilt mit: ^
Schweizerische Treuhandstelle (8. 4. 8.), die ; in

rung der im letzten Wirtschaftsabkommen mit Deuts l
land vereinbarten Grundsätze mit der Kontrolle u

den Export der aus oder über Deutschland in die Schi"

eingeführten oder mit Hilfe deutschen Materials m"»

stellten Waren nach den Ententestaaten betraut
war, wird nunmehr in Liquidation treten. Demi
land hatte, seinerzeit die Errichtung der 3 4. 8. verlaug/

um zu verhiudern, daß Waren der genannten Artz

als Kriegsmaterial Verwendung finden können, nach

Entente ausgeführt werden. Mit der Einstellung
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îÇeinbfefigfeiten ift biefer ßwecf baßiugefollen unb bie
ûeutfdt)e Regierung f)at erftärt, baß fie auf bal 9Beiter=
Mtetjen ber S. T S. oer^icßte.

Sûr ben ©rport nad) ber ©ntente finb fomit oon
Witt an nur nod) bie IRücffidjten auf bie ©ecîung bel
vntlanbhebarfe! maßgeßenb. @1 finb bereit! bie
fötigen ütnorbnungen getroffen tuorben, um bal 93er=
fahren bei ber öeßanbiung ber Slulfußrgefucße ben oer»
önberten SSerßältniffen anppaffen, wobei unter 2öaß=
*'äng einer poertäffigen Kontrolle oor altem eine möglicßft
Mcße ©rlebigung ber ©efucße angeftrebt werben foil,
duêbefonbere wirb aucß geprüft, für weldje SBaren ber
®£port nad) ben ©ntentelänbern auf ©runb genereller
Ausfuhrbewilligung freigegeben werben fann.

©infaufsorganifatton in Öcit ©ntentelftubcrn. SEßie

öer „Information" p entnehmen ift, ßaßen bie alliierten
Regierungen in letter 3eit 9Raßnaßmen getroffen, wetdje
Rne 3entralifation unb Kontrolle beim ©in»
fûuf fpejiell oon IRoßprobuften aud) für nidjt
Üaatticße ßwede oorfeben pr Söaßrung ber gemeinfamen
\fntereffen ber beteiligten Sänber. ©o ßat befonber! bie

Regierung ber bereinigten Staaten mit bepg auf bie
Weiften SBaren befcßtoffen, baß in ßufunft nur SBaren»
Stellungen, bie burcß bie ^Regierungen ober burd) regie=

funglfeitig anerlannte ©infauflgruppen gemacßt werben,
Rt'ücfficßtigt werben tonnen. 3" S^änfreicß ßaben baßer
'wooßl ba§ |>anbet!= wie bal Krieglminifterium 2lw
frbnungen getroffen, welche bie 3ufantmenfaffitng ber
W ben bereinigten Staaten itttb ©nglanb p macßenben
uicßtftaatlicßen beftellungen bejwecten; biefe ^Regelung
'oll fpäter aud) auf anbere Sänber aulgebeßnt werben.
Ras „Journal Officiel" r>eröffentlic£)t unterm 1. ÜRoo.

Rite erfte Sifte oon Organifationen, toelcße all bermittler
oer beftellungen in betrad)t tomnten. 9Rit bepg auf
®ifew unb ©taßtfäufe tann jebe oom ^anbetlminifterium
ottrebitierte Korporation pm bkeften bepg ermächtigt
Werben, wenn fie in ber Sage ift, inlgefamt genügenb
große beftellungen für bie in ißr oereinigten SRitglieber
3« macßen.

Kontrolle ber 2lpttjtcnappnrate. (3Ritget.) 2tnge=
ßd)t§ ber immer fteigenben bebeutung, welche bie auto»
Sene ©cßweißung unb mit ißr bie 3lptt)lenanlagen in
öden mecßanifcßen betrieben genommen haben unb am
geficßt! einer ziemlich großen Stnpßl oon Unfällen, welche
loci) an unb um folcße Apparate oorfommen, ift e§ oon
pößtent borteil für alle 3nbuftriellen unb ©ewerße»
k'eibenben, nur folcße 2Ißparate anpfcßäffen, welche eine

Entließe Kontrolle unb bie Prüfung bei ©cßweßerifcßen
^etplen=berein§ beftanben haben. ®iefer letztere fteßt
gerne pr berfügung ber Qntereffenten, um auf ifjr
^erlangen folcße groben oorpneßmen. ®abei warnt
oer ©cßweiprifcße 2ljetplen=berein bie Cffenilicßfeit oor
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allfälligem SRißbraucß feine! Stamen! unb fann bie ber
antwortlicßfeit nur für folcße Apparate übernehmen, oon
welchen ber Käufer aulbrüdlid) fagen fcrnn, baß bie
Slpparate oom ©cßweßerifcßen Ijetplen--berein (bafel)
geprüft worben finb.

„Stooito!", ffafmf eteftrifcßcr 21pparate 2t.»®.,
3imcf). Sßie feit mehreren Qaßren, fo gelangt auf ba!
©efcßäftsjaßr 1917/18 eine ©ioibenbe oou 5 % pr
2tu!ricßtung.

0ct)iteiprtfchc Stogetfaörtf 2t.»®., ©ritje bei Söiw
terthur. ®ie ©eneraloerfammlung biefer ©efellfcßaft,
bie am 2. Stoo. in SCBintertlpr ftattfanb, hat nad) reich»
liehen 2lßfcßreißungen befch)loffert, für ba! abgelaufene
©efchäftlfaßr eine ®ioibenbe oon 8°/o aulpricßten.

gitetatur.
©chweijcrifctjci' ©cmerßelalenöcr, £afcßew)Rotßßucß für

.ß)anbwerter unb ©ewerbetreihenbe. 32. 3aßrgaug
1919. 288 ©eilen 16 tfireis in Seiuwanb Sr- 2.50,
in Seber Sr. 3.—. IDrucf unb berlag oon büchler
& ©o. in bern.

2luch biefe! Qaßr fönnen wir ben neuen 3af)ï0ang
auf! wärmfte empfehlen, ©in blief auf ba!
oerpichnil belehrt un§, baß bie .Herausgeber ben ^nfjalt
ber feßwierigen 3eit angepaßt haben, um bent |)anbmerfer
unb ©ewerbetreibenben mit guten IRatfdjlägen unb 2ln=

regungen an bie ^ianb p geßen unb ißm p jeigen, wie
er troß ben fißwierigen ßeitert fein ©efcfjäft fonfurrenj»
fäßig erhalten fann. 2Bir nennen au! ber reießen Süße
folgenbe aftuelle 2lrtifef: ®ie ©eßweijerfrau im döirt
fchaftlfehen, oon /Regierunglrat ®r. Sfcßumi, 3®"ii-'at=
präfibent bei ©eßwei^er. ©ewerheoerhanbe!, ©enoffen=
f(ßaftlid)e beftrehungen, oon äß. Krehl, ©inige! über
bie gewerblidje bud)ßaltung, ein ÜRaßnruf an bie ©e
werbetreibenben, oon ®r. S^- bolmar, berpicßnil ber
infolge be! Kriege! gefaßten bunbelratlbefdßlüffe, SDofu»

mente, weliße ber neuen eibgenöffifeßen ©tempelftener
unterworfen finb. 216er aueß ber übrige Qrttjalt bietet
Anregung unb beteßrung in reießftem SRaße. Söir
jweifeln nidjt baran, baß" ber ©eßweßerifeße ©ewerhe»
ï'alenber p feinen oielen alten S^unben fieß pßlreicße
neue gewinnen wirb.

©vippc. ®a§ oon erfahrenen 9lrjten ßeraulgegebene
hillige ©eßrifteßen „©rippe, befämpfung, beßanblung",
wetdje! im berlag ber bueßbrueferei büdjler & ©o. in
bern unb in fämtlicßen bueß» ititb tpapierßanblungen
erßättlicß ift, ßat feit ber furjen 3«d feine!" ©rfeßeinen!
eine Stuflage oon 110,000 ©pemptaren, in brei ©praeßen,
erreießt. Kantonlregierungen unb ©taßliffemente ßaben
balfetße angefeßaßt unb grati! an Satnilien unb ©e»

fcßäftlperfonal oerteilen laffen. ©§ ift biefe ßoße Stuf»
läge ein berneil, baß ba! ©eßrifteßen einem altfeit ig,

empfunbenen bebürfni! entfprießt unb gute ®ienfte leiftet.
ißrei! 10 ©t§., partienweife billiger.

Bd cpentuelien Boppd$ena«naes oder un
siebtiflen Adressen bitten tbir zu reklamiere«, um un»
nötige Hosten zu sparen. Die expedition.

Hus der Praxis. - Tür Ole Praxis.
fragen.

NB. ©erîtt«fa=, ïiwfdk u»b s»*beU3gefnd)e roerber
anter biefe SKubrif ttidöt aufflenontmett; berarttge SIttjeigen ge
Pren in ben ^nferatenteh be§ SBIattel. — ®en fragen, meld)
„unter ©ßiffre" erfd)einen foHen, motte man 50 ©td. in SRarter.
(für .Bufenbitng ber Offerten) unb menn bie forage mit 9lbrefje
be§ (Irageftetlerê erffßetnen foH, 20 ©tö. beilegen. 3Sienn feine
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Feindseligkeiten ist dieser Zweck dahiugefallen und die
deutsche Regierung hat erklärt, daß sie auf das Weiter-
bestehen der 8, I g, verzichte.

Für den Export nach der Entente sind somit von
-um an nur noch die Rücksichten auf die Deckung des

stnlandbedarxes maßgebend. Es sind bereits die
hötigen Anordnungen getroffen worden, um das Ver-
fahren bei der Behandlung der Ausfuhrgesuche den ver-
änderten Verhältnissen anzupassen, wobei unter Wah-
^ung einer zuverlässigen Kontrolle vor allem eine möglichst
fasche Erledigung der Gesuche angestrebt werden soll.
Insbesondere wird auch geprüft, für welche Waren der
Export nach den Ententeländern auf Grund genereller
Ausfuhrbewilligung freigegeben werden kann.

Einkaufsorganisation in den Ententeländern. Wie
ber „Information" zu entnehmen ist, haben die alliierten
Legierungen in letzter Zeit Maßnahmen getroffen, welche
sine Zentralisation und Kontrolle beim Ein-
saus speziell von Rohprodukten auch für nicht
staatliche Zwecke vorsehen zur Wahrung der gemeinsamen
Interessen der beteiligten Länder. So hat besonders die

Regierung der Vereinigten Staaten mit Bezug auf die
Meisten Waren beschlossen, daß in Zukunft nur Waren-
bestellungen, die durch die Regierungen oder durch regie-
sungsseitig anerkannte Einkaufsgruppen gemacht werden,
berücksichtigt werden können. In Frankreich haben daher
wwohl das Handels- wie das Kriegsministerium An-
Ordnungen getroffen, welche die Zusammenfassung der
M den Vereinigten Staaten und England zu machenden
nichtstaatlichen Bestellungen bezwecken; diese Regelung
Mll später auch aus andere Länder ausgedehnt werden.
Das „Journal Officiel" veröffentlicht unterm 1. Nov.
sine erste Liste von Organisationen, welche als Vermittler
oer Bestellungen in Betracht kommen. Mit Bezug aus
Eisen- und Stahlkäufe kann jede vom Handelsministerium
akkreditierte Korporation zum direkten Bezug ermächtigt
Merden, wenn sie in der Lage ist, insgesamt genügend
große Bestellungen für die in ihr vereinigten Mitglieder
su machen,

Kontrolle der Azetylenapparate. (Mitget.) Ange-
lichts der immer steigenden Bedeutung, welche die auto-
gene Schweißung und mit ihr die Azetylenanlagen in
allen mechanischen Betrieben genommen haben und an-
gffichts einer ziemlich großen Anzahl von Unfällen, welche
aoch an und um solche Apparate vorkommen, ist es von
größtem Vorteil für alle Industriellen und Gewerbe-
treibenden, nur solche Apparate anzuschaffen, welche eine

amtliche Kontrolle und die Prüfung des Schweizerischen
Azetylen-Vereins bestanden haben. Dieser letztere steht
gsrne zur Verfügung der Interessenten, um aus ihr
Zerlangen solche Proben vorzunehmen. Dabei warnt
arr Schweizerische Azetylen-Verein die Öffentlichkeit vor

N
H
H
W

5

îelepdos rrisxdos
T'slsZzsMrn-û.à-ssss.-

smpüöklt saine Fabrikats w: 3066

^vnkpisîisn unit süintlivtieunii
Kspksiî»

rod uoà imprägniert, w nur bester
Hnaiität, billigsten preisen.

vsi»dolîn«um. ?s!«d»up»pp«>»
!-

allfälligem Mißbrauch seines Namens und kann die Ver-
antwortlichkeit nur für solche Apparate übernehmen, von
welchen der Käufer ausdrücklich sagen kllnn, daß die
Apparate von: Schweizerischen Azetylen-Verein (Basel)
geprüft worden sind.

„Novitas", Fabrik elektrischer Apparate A.-G.,
Zürich. Wie seit mehreren Jahren, so gelangt auf das
Geschäftsjahr 1917/18 eine Dividende von 5°/o zur
Ausrichtung.

Schweizerische Nagelfabrik A.-G., Grüze bei Win
Lerthur. Die Generalversammlung dieser Gesellschaft,
die am 2. Nov. in Winterthur stattfand, hat nach reich-
lichen Abschreibungen beschlossen, für das abgelaufene
Geschäftsjahr eine Dividende von 8"/o auszurichten.

Literatur.
Schweizerischer Gewerbekalender, Taschen-Notizbuch fm

Handwerker und Gewerbetreibende. 32. Jahrgang
1919. 288 Seiten 16 °. Preis in Leinwand Fr. 2.56,
in Leder Fr. 3.—. Druck und Verlag von Büchler
& Co. in Bern.

Auch dieses Jahr können wir den neuen Jahrgang
aufs wärmste empfehlen. Ein Blick auf das Inhalts-
Verzeichnis belehrt uns, daß die Herausgeber den Inhalt
der schwierigen Zeit angepaßt haben, um dem Handwerker
und Gewerbetreibenden mit guten Ratschlägen und An-
regungen an die Hand zu gehen und ihm zu zeigen, wie
er trotz den schwierigen Zeiten sein Geschäft konkurrenz-
sähig erhalten kann. Wir nennen aus der reichen Fülle
folgende aktuelle Artikel: Die Schweizerfrau im Wirt-
schaftsleben, von Regierungsrat Dr, Tschumi, Zentral-
Präsident des Schweizer. Gewerbeverbandes, Genossen-
schastliche Bestrebungen, von W. Krebs, Einiges über
die gewerbliche Buchhaltung, ein Mahnruf an die Ge-
werbetreibenden, von Dr. Fr. Volmar, Verzeichnis der
infolge des Krieges gefaßten Bundesratsbeschlüsse, Doku-
mente, welche der neuen eidgenössischen Stempelsteuer
unterworfen sind. Aber auch der übrige Inhalt bietet
Anregung und Belehrung in reichstem Maße, Wir
zweifeln nicht daran, daß der Schweizerische Gewerbe-
kalender zu seinen vielen alten Freunden sich zahlreiche
neue gewinnen wird.

Grippe. Das von erfahrenen Ärzten herausgegebene
billige Schriftchen „Grippe, Bekämpfung, Behandlung",
welches im Verlag der Buchdruckerei Büchler «à, Co. in
Bern und in sämtlichen Buch- und Papierhandlungen
erhältlich ist, hat seit der kürzen Zeit seines' Erscheinens
eine Auslage von 110,066 Exemplaren, in drei Sprachen,
erreicht. Kantonsregierungen und Etablifsemente haben
dasselbe angeschafft und gratis an Familien und Ge-
schästspersonal verteilen lassen. Es ist diese hohe Auf-
läge ein Beiveis, daß das Schriftchen einem allseitig
empfundenen Bedürfnis entspricht und gute Dienste leistet,
Preis 10 Cts., partienweise billiger.

Sei êvêNtuellêA voppîiKêKSungên oder «n
richtigen Adressen bitten wir zu reklamieren, um un-
nötige hosten su sparen. Die expedition.

kl« «er - fßr Sie Praxis.
frage«.

ÎW, Verkaufs-, Tausch- uud Ardeitsstesnche werde-
unter diese Rubrik nicht aufgeuommeu; derartige Anzeigen ge-
hören in den Inseratenteil des Blattes. — Den Fragen, welch
.»unter Chiffre" erscheinen sollen, wolle man 3V Cts. in Marke-
(für Zusendung der Offerten) und wenn die Frage mit Adresse
des Fragestellers erscheinen soll, AO CtS. beilegen. Wenn keine
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